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Gut qualifizierte und motivierte Mitar-
beiter sind heute einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Be-
sonders in Zeiten des anhaltenden 
Fachkräftemangels wird es zunehmend 
schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu 
gewinnen, zu binden und langfristig zu 
halten. Arbeitgeber investieren daher 

verstärkt in Maßnahmen, die ihre Attrak-
tivität erhöhen und sich positiv auf das 
Employer Branding auswirken.

Eine dieser Maßnahmen ist die betrieb-
liche Krankenversicherung (bKV) – ein 
innovatives und wirkungsvolles Personal-
instrument, das sich in den letzten Jahren 

stark entwickelt und mittlerweile etabliert 
hat. Sie ermöglicht es Unternehmen, ohne 
großen administrativen Aufwand einen 
echten Mehrwert für ihre Belegschaft zu 
schaffen: hochwertigen privaten Kranken-
versicherungsschutz – ohne Gesundheits-
prüfung und ohne Wartezeiten.

Warum die bKV im „War for Talents“ immer wichtiger wird

Große Unternehmen verfügen häufig über 
finanzielle Spielräume und eine starke Ar-
beitgebermarke. Für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen wird es daher umso 
entscheidender, sich mit besonderen Bene-
fits zu positionieren – idealerweise dort, wo 
Gehaltserhöhungen an Grenzen stoßen.

Die bKV bietet genau hier einen Vorteil:
Sie stärkt das Gefühl von Wertschät-
zung, passt hervorragend zu familien-
geführten oder regional verankerten 
Unternehmen und ermöglicht es, Mit-
arbeiter und ihre Familien medizi-
nisch besser abzusichern. Zudem bietet 

sie etwas, das sich viele Beschäftigte 
privat nicht leisten können oder aus 
gesundheitlichen Gründen gar nicht 
bekommen würden – den Zugang zu 
privatem Krankenversicherungsschutz.

Wie eine betriebliche Krankenversicherung funktioniert

Die bKV unterscheidet sich deutlich von 
klassischen rabattierten Gruppentarifen.

Kernmerkmale der bKV:
	/ Der Arbeitgeber schließt einen Grup-

penversicherungsvertrag mit einem 
privaten Krankenversicherer ab und fi-
nanziert die Leistungen.

	/ Die Versicherung gilt obligatorisch für 
die gesamte Belegschaft oder für klar 
definierte Mitarbeitergruppen.

	/ Arbeitnehmer werden ohne Gesund-
heitsprüfung aufgenommen.

	/ Keine Wartezeiten, sofortiger Versiche-
rungsschutz ab Vertragsbeginn.

	/ Die Tarife sind in der Regel ohne Alte-
rungsrückstellungen kalkuliert – da-
durch deutlich günstiger als private 
Ergänzungstarife.

	/ Flexible Bausteine: Sehhilfen, Zahn-
ersatz, Heilpraktikerleistungen, Vor-
sorgeuntersuchungen, stationäre 
Wahlleistungen, Krankentagegeld u. a.

So kann jedes Unternehmen eine bKV zu-
sammenstellen, die optimal zu seiner Per-
sonalpolitik und Kostenstruktur passt.

Budgettarife in der bKV
Budgettarife stellen eine besonders flexible 
Form der betrieblichen Krankenversiche-
rung dar. Statt einzelne Leistungsbausteine 

fest zu definieren, stellt der Arbeitgeber 
seinen Mitarbeitern über den privaten 
Krankenversicherer ein jährliches Gesund-
heitsbudget zur Verfügung – zum Beispiel 
300, 600, 900 oder 1.200 Euro pro Jahr.

Innerhalb dieses Budgets können Mitar-
beiter aus einem breiten Leistungsspek-
trum frei wählen, z. B.:

	/ Zahnbehandlungen, Zahnersatz,  
professionelle Zahnreinigung

	/ Sehhilfen, Lasik
	/ Naturheilverfahren, Heilpraktiker
	/ Vorsorgeuntersuchungen
	/ Arznei-, Heil- und Hilfsmittel
	/ moderne Gesundheitsservices  

und digitale Angebote

Der große Vorteil: Mitarbeiter nutzen das 
Budget dort, wo sie es persönlich am 

meisten brauchen, ohne an einen festen 
Tarifbaustein gebunden zu sein. Das er-
höht sowohl den erlebten Nutzen als auch 
die Akzeptanz der bKV in der Belegschaft.

Privater Gesundheitsschutz für Mitar-
beiter und ihre Familien
Durch die bKV erhalten Arbeitnehmer 
einen hochwertigen Zusatzschutz, der 
privat – insbesondere wegen Vorer-
krankungen – oft nicht möglich oder  
bezahlbar wäre. Dieser Mehrwert wird 
von Mitarbeitern in der Regel stärker 
wahrgenommen als eine vergleichbare 
Gehaltserhöhung.

Optional können auch Familienangehö-
rige von Mitarbeitern einbezogen werden. 
Beim Austritt aus dem Unternehmen 
können Beschäftigte ihre bKV ohne Ge-
sundheitsprüfung privat weiterführen.
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Die bKV stärkt den Arbeitgeber

Dem finanziellen Aufwand, den ein Un-
ternehmen für die Finanzierung der be-
trieblichen Krankenversicherung trägt, 
steht ein spürbarer betriebswirtschaftli-
cher Nutzen gegenüber. Die Leistungen 
der bKV werden von den Mitarbeitern 
unmittelbar erlebt: Spätestens im Leis-
tungsfall – etwa durch Zuschüsse zu 
Zahnersatz oder Sehhilfen oder durch 
eine privatärztliche Behandlung im 
Krankenhaus – erkennen sie den Wert 
dieser Zusatzabsicherung. Dieser erlebte 
Mehrwert stärkt sowohl die Motivation 
als auch die Bindung der Beschäftigten. 
Gleichzeitig erhöht der Hinweis auf 
eine bestehende bKV die Attraktivität 
des Unternehmens im Wettbewerb um 
neue Fachkräfte. Mittel- bis langfristig 

kann sich dies positiv auf die Fluktuation 
sowie auf die Kosten der Personalgewin-
nung auswirken.

Auch eine schnelle und effiziente me-
dizinische Versorgung liegt nicht nur 
im Interesse der Mitarbeiter, sondern 
ebenso im Interesse des Arbeitgebers. 
Leistungsbausteine wie Vorsorgeunter-
suchungen oder stationäre Zusatzver-
sicherungen können dazu beitragen, 
Ausfallzeiten zu reduzieren. Eine verbes-
serte gesundheitliche Betreuung führt 
häufig zu einer schnelleren Genesung 
und steigert damit die Produktivität des 
Unternehmens – ein weiterer betriebs-
wirtschaftlicher Vorteil der bKV.

Transparenz und Rechtssicherheit durch 
eine Gesamtzusage
Für eine rechtssichere Umsetzung der be-
trieblichen Krankenversicherung ist es für 
Unternehmen empfehlenswert, die ar-
beitsrechtlichen Rahmenbedingungen in 
einer schriftlichen Gesamtzusage klar zu 
regeln. Darin sollten insbesondere der be-
günstigte Mitarbeiterkreis, Leistungsum-
fang, Beginn und Ende der Zusage, der 
Umgang bei Elternzeit, Langzeiterkran-
kung, Ruhestand und bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses sowie mögliche 
Anpassungs- oder Widerrufsvorbehalte 
transparent festgehalten werden. So wird 
die bKV für beide Seiten verlässlich aus-
gestaltet und Missverständnissen im Ar-
beitsalltag wird wirksam vorgebeugt.

Steuerliche Behandlung der bKV

Die Aufwendungen des Arbeitgebers für 
die betriebliche Krankenversicherung – 
also die Beiträge sowie gegebenenfalls 
übernommene Steuern und Sozialab-
gaben – können als Betriebsausgaben gel-
tend gemacht werden. Die Leistungen, 
die Mitarbeiter aus der bKV erhalten, sind 
gemäß § 3 Nr. 1a EStG steuerfrei. 

Für die Beiträge einer arbeitgeberfinan-
zierten bKV gibt es unterschiedliche 

steuer- und sozialversicherungsrecht-
liche Gestaltungsmöglichkeiten, über die 
der Arbeitgeber idealerweise gemeinsam 
mit seinem Steuerberater entscheidet.

Beiträge zur bKV werden als steuer- und 
sozialversicherungsfreier Sachbezug an-
erkannt, sofern der Arbeitgeber aus-
schließlich Versicherungsschutz finanziert 
und keine Wahlmöglichkeit zur Geldzah-
lung anstelle der bKV besteht. Bis zu einer 

monatlichen Sachbezugsfreigrenze von 
50 Euro bleiben die Beiträge steuer- und 
sozialversicherungsfrei; bei Überschrei-
tung wird der gesamte Betrag steuer- und 
beitragspflichtig. Daher empfiehlt sich 
eine monatliche Zahlungsweise.

Werden durch weitere Sachbezüge oder 
die bKV Beiträge selbst die 50 Euro über-
schritten, kann eine Pauschalversteue-
rung nach § 37b EStG genutzt werden. 

Privater Krankenversicherungsschutz  
für die Belegschaft
	/ Schließung von wichtigen Versorgungslücken
	/ Beiträge werden vom Arbeitgeber gezahlt
	/ Aufnahme ohne Gesundheitsprüfung
	/ Keine Wartezeiten, sofortiger Versicherungsschutz
	/ Auch Familienmitglieder können profitieren

Die bKV stärkt den Arbeitgeber 
	/ Mitarbeiterbindung durch Weitergabe sofort  

erlebbarer Mehrwerte 
	/ Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern durch die bKV 

als zusätzliche Arbeitgeberleistung sowie Differenzie-
rungsmerkmal vom Wettbewerb

	/ Motivation und Gesunderhaltung von Mitarbeitern
	/ Reduktion von Krankentagen und somit Steigerung der 

Produktivität
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Dabei können Sachzuwendungen bis 
zu 10.000 Euro pro Mitarbeiter und Jahr 
mit einem einheitlichen Pauschalsteuer-
satz von 30 Prozent (plus SolZ und KiSt) 
versteuert werden. Zwar entfällt hier die 
Sozialversicherungsfreiheit, der Arbeit-
geber kann den Arbeitnehmeranteil je-
doch freiwillig übernehmen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, beim 
Betriebsstättenfinanzamt eine Pauschal-
versteuerung nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 EStG 
zu beantragen. Es wird ein Pauschal-
steuersatz auf Basis der Arbeitslöhne 
und Steuerklassen der begünstigten Ar-
beitnehmer berechnet. Die pauschal 
versteuerten Beiträge sind sozialversi-
cherungsfrei. 

Sind weder Steuerfreiheit innerhalb der 
Sachbezugsfreigrenze noch Pauschal-
versteuerung möglich, müssen die bKV 
Beiträge als geldwerter Vorteil versteuert 
und verbeitragt werden. Um die Belas-
tung für den Mitarbeiter zu vermeiden, 

kann der Arbeitgeber eine Nettolohn-
versteuerung wählen. Hierbei wird der 
Bruttolohn so weit erhöht, dass die Höhe 
des Nettoauszahlungsbetrag gleich 

bleibt. Dieses Verfahren wird von allen 
gängigen Lohnabrechnungssystemen 
unterstützt, führt jedoch zu höheren Ge-
samtkosten für den Arbeitgeber.

Fazit 

Die betriebliche Krankenversiche-
rung bietet sowohl Unternehmen 
als auch Mitarbeitern erhebliche 
Vorteile. Sie verbessert die Gesund-
heitsversorgung der Belegschaft, 
erhöht die Attraktivität des Unter-
nehmens und trägt zu geringeren 
Ausfallzeiten sowie höherer Zufrie-
denheit bei.

Kein Wunder also, dass sich die Zahl 
der Unternehmen, die eine bKV an-
bieten, in den letzten Jahren deutlich 
erhöht hat – und weiter wächst.

Arbeitnehmer trägt die individuelle Steuer
sozialversicherungsp�ichtigIndividuelle Versteuerung

Pauschalversteuerung durch Arbeitgeber 
(Einzelfallbetrachtung)
sozialversicherungsfrei

Pauschalversteuerung
nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 EStG

Arbeitgeber übernimmt Steuer und 
Sozialversicherung
sozialversicherungsp�ichtig

Nettolohnversteuerung

Pauschalversteuerung mit �xem Steuersatz  
von 30 % durch Arbeitgeber
sozialversicherungsp�ichtig

Pauschalversteuerung
nach § 37b EStG*

* zählen nicht mit in die 50 EUR Freigrenze

Steuerfrei als Sachbezug bis zu 
50 EUR monatlich
sozialversicherungsfrei

Sachbezug
nach § 8 Abs. 2 S. 9 EStG

/ Versteuerung bKV-Beitrag
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0,9

14,2

Versicherte Personen in Mio. Arbeitgeber in Tsd.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Quelle PKV-Verband

/ Entwicklung der bKV


